
H I
B

Überschaubare, persönliche Anlage mit nur 4 Wohnungen

- zwei Wohnungen barrierefrei nach DIN 18040

- Ziegelmassivbauweise mit wohngesundem 
   Kalkputz 
- überall Fußbodenheizung

- große Terrasse/Balkon

- Bad mit Fenster

- Lüftungsanlage
- Videosprechanlage

- pro Wohnung zwei Stellplätze
- auf Wunsch auch Garage möglich

- zentrale Lage mit kurzem Weg zu Innenstadt 
   und zum Freizeitzentrum

- Parkettböden

- regionale Planer und 
  Handwerksfirmen

Neubau von Eigentumswohnungen
im neuen Baugebiet "Parsberg West"

Übersicht

- durchdachte und praktische Raumaufteilung



Neubau von Eigentumswohnungen
im neuen Baugebiet "Parsberg West"

Übersicht
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1 2

3 4

H I
B

Entwerfen
Realisieren
Leben

Wohnung 1 (Erdgeschoss)

Wohnung 1 (Erdgeschoss) 86,66 m² Wohnfläche
Wohnung 2 (Erdgeschoss) 87,66 m² Wohnfläche
Wohnung 3 (Obergeschoss) 84,76 m² Wohnfläche
Wohnung 4 (Obergeschoss) 84,76 m² Wohnfläche



Übersicht Wohnung 1 (Erdgeschoss)

Flur/Garderobe
Kochen/Essen/Wohnen
Speis
Bad
Schlafen
Kind
Terrasse *

3
H I

B
Entwerfen
Realisieren
Leben

7,48 m²
35,53 m²

3,02 m²
7,26 m²

15,27 m²
11,67 m²
12,86 m²

*: entsprechend Wohnflächenverordung
zu Hälfte angerechnet

GESAMT 86,66 m²

Wohnung 2 (Erdgeschoss)

N

53



Wohnung 1 (Erdgeschoss) Wohnung 2 (Erdgeschoss)

Flur/Garderobe
Kochen/Essen/Wohnen
Speis
Bad
Schlafen
Kind
Terrasse *

7,48 m²
35,53 m²

3,02 m²
7,26 m²

15,27 m²
11,67 m²
14,86 m²

*: entsprechend Wohnflächenverordung
zu Hälfte angerechnet

GESAMT 87,66 m²

4
H I

B
Entwerfen
Realisieren
Leben

Wohnung 3 (Obergeschoss)

N

53



Wohnung 2 (Erdgeschoss) Wohnung 3 (Obergeschoss) Wohnung 4 (Obergeschoss)

5
H I

B
Entwerfen
Realisieren
Leben

N

Flur/Garderobe
Kochen/Essen/Wohnen
Speis
Bad
Schlafen
Kind
Balkon *

7,48 m²
35,53 m²

3,02 m²
7,26 m²

15,27 m²
11,67 m²

9,06 m²
*: entsprechend Wohnflächenverordung
zu Hälfte angerechnet

GESAMT 84,76 m²

53



Wohnung 3 (Obergeschoss) Wohnung 4 (Obergeschoss)

6
H I

B
Entwerfen
Realisieren
Leben

N

Flur/Garderobe
Kochen/Essen/Wohnen
Speis
Bad
Schlafen
Kind
Balkon *

7,48 m²
35,53 m²

3,02 m²
7,26 m²

15,27 m²
11,67 m²

9,06 m²
*: entsprechend Wohnflächenverordung
zu Hälfte angerechnet

GESAMT 84,76 m²

53

Keller



Wohnung 4 (Obergeschoss)

7
H I

B
Entwerfen
Realisieren
Leben

LageplanKeller



Baubeschreibung 

für ein 4-Familienhaus in Parsberg, Baugebiet „Parsberg West“, Brechtstraße 

 

1. Grundlagen und Allgemeines 
 

a. Baugrundstück 

Das Gebäude wird auf dem Grundstück der Parzelle 1 im Baugebiet „Parsberg West“ der Gemarkung 
Parsberg errichtet. Das Grundstück befindet sich im Gemeindebereich der Stadt Parsberg. Der Nachweis 
über die Bebaubarkeit des Grundstücks wird durch den Bauträger erbracht. Ein rechtskräftiger 
Bebauungsplan liegt vor.  

b. Planung und Bauüberwachung 

Durch den Bauträger wird eine Planung zur Baugenehmigung erstellt. Mit Übergabe des Gebäudes erhält 
der Käufer eine Ausfertigung der Bauantragspläne sowie die Baugenehmigung. Genehmigungsgebühren 
werden vom Bauträger übernommen.  

Sämtliche weiteren Werk- und Detailplanungen, notwendige statische Berechnungen sowie die Erstellung 
eines Energieausweises nach der aktuell gültigen EnEV (Energieeinsparverordnung) erstellt ebenfalls der 
Bauträger auf seine Kosten. 

Während der kompletten Planungs- und Bauzeit wird die Baumaßnahme durch einen erfahrenen 
Architekten und Bauhandwerker betreut. Die Übergabe der Wohnung erfolgt schlüsselfertig. 

c. Gebäudetyp 

Es wird ein 4-Familienhaus in Ziegel-Massivbauweise errichtet. Das Gebäude ist unterkellert, besitzt zwei 
Vollgeschosse (Erdgeschoss und Obergeschoss mit jeweils zwei Wohnungen) sowie ein nicht-ausgebautes 
Dachgeschoss. Die Dachform wird als Satteldach ausgeführt. Der südöstliche Anbau wird mit einem flach 
geneigten Kiesdach erstellt. 

Lageplan
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Verfahrensvermerke

Bebauungsplan "Parsberg West"

VERFAHRENSVERMERKE

Regelbeispiele, Festsetzungen und Hinweise

Bebauungsplan "Parsberg West"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

Wandhöhe:

Dachgauben:

Zwerchgiebel:

Nebengebäude:

Allgemein:

Wandhöhe bzw. Attika über E FOK bis zur Verschneidung der Außen-

Zulässige Dachformen und Neigungen entsprechend Regelbeispiel.

Zulässig, ab 30° Dachneigung des Hauptdaches, bis max. 4,0 m²

Zulässig, sofern sie sich dem Hauptgebäude unterordnen, bis max. 1/3

Sind dem Hauptgebäude unterzuordnen und in der Form anzupassen.

Für Nebengebäude und Garagen sind auch Flachdächer und flach

Ansonsten behalten die Regelungen des Art. 6 Abs. 9 BayBO weiterhin

Zur Regelung der Abstandsflächen behalten die Vorschriften des Art. 6

BayBO weiterhin Gültigkeit, sofern Festsetzungen im Bebauungsplan

1. Gebäude

Die im Regelbeispiel genannten Masse sind Bestandteile der textlichen Festsetzungen.

Hauptgebäude:

wand mit der Dachhaut: gem. Regelbeispiel.

Wandhöhe über fertigem Gelände bis zur Verschneidung der Außen-

wand mit der Dachhaut: gem. Regelbeispiel.

Beide Bedingungen müssen erfüllt werden.

Aufschüttungen und

Zulässig bis zu einer Höhe bzw. Tiefe von 1,50m.

Stützmauern sind bis 1,50m Höhe zulässig und zu begrünen oder mit

Abgrabungen:

Vorpflanzung zu versehen.

Böschungen sind mit Neigungen von höchstens 1:1,5 anzulegen und zu 

Aufschüttungen und Abgrabungen haben an der Grundstücksgrenze auf

natürlicher Geländehöhe zu enden. Ausnahme:

Eigentümer mit gemeinsamer Grenze schütten in gleichem Maße auf

oder graben ab.

S
T
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A

S
S

E

G
E

B
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U
D

E

Bezugspunkt  2  am Gebäude für nach-

folgende Festsetzungen, sofern im Planteil

1

2

Höhe E FOK (Erdgeschoß-Fußbodenoberkante) bzw.

Begrenzung der Verkehrsfläche

E FOK in Gebäudemittelachse zur nächstgelegenen Begrenzung 

1

2

Höhe E FOK  2  über Verkehrsfläche  1  max. 0,25 m.

Wenn das Urgelände am  Punkt  2  mehr als 0,25 m über der 

Verkehrsfläche  1  liegt, gilt:

Schematischer Grundriß

Höhe E FOK  2   über Verkehrfläche  1  max. 0,75 m

keine größeren Abstände ergeben.

Abstände zu Abgrenzungen und Einbauten mind. 1,0 m sofern aus

Brandschutzgründen keine größeren Abstände erforderlich sind.

der Gebäudelänge bzw. -breite als Zwerchgiebel oder Erker.

Der First muss mind. 1,00 m unter dem First des Hauptdaches enden.

geneigte Dächer (0°-12°) zulässig, ausgenommen bei Parzellen 5 - 12.

Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Walm- oder Zeltdächer nicht

Es gelten die gleichen Festsetzungen der E FOK (Erdgeschoss-

Fußbodenoberkante) wie bei den Hauptgebäuden, jedoch an der für die

Garage bzw. das Nebengebäude maßgeblichen Mittelachse.

Abweichend für die Regelung der BayBO gilt als mittlere Wandhöhe die

Wandhöhe über E FOK.

Anstelle von Garagen sind auch Carports zulässig, ausgenommen bei 

Sonstige Nebengebäude sind mit einem Gesamt- Bruttorauminhalt von

bis zu 50m³ auch außerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

Dachdeckung: Bei Parzellen 5 - 12 sind ausschließlich kleinteilige Dachsteine oder

-ziegel in roten Farben zulässig.

Bei Doppelhaus- und Grenzbebauung hat der Nachbauende die

Gebäudebreite (= Länge der gemeinsamen Grenzwand), -höhe,

Dachneigung und Dachfarbe des Vorbauenden zu übernehmen.

Außenwandbekleidungen: Zulässig als Putz oder Holzverschalung

Gebäudestellung: Als Grundrissformen sind rechtwinklige Grundrisse zulässig. Die Gebäude

sind parallel oder rechtwinkelig zur Baugrenze auszurichten. Die First-

linie der Hauptgebäude ist parallel zur längeren Gebäudeseite

Dachüberstände: Traufüberstand max. 60cm

Ortgangüberstand max. 40cm

Dachüberstände sind bei Grenzbebauung an der Grenze nicht zulässig.

Abgrabungen entlang öffentlicher Flächen sind unzulässig.

Auffüllung entlang öffentlicher Flächen sind max. 0,5m über dem in

unmittelbar angrenzende Niveau der öffentlichen Flächen bis max. 

0,5 m Höhe auf einer Breite von mind. 1,5 m als Mauer oder

Böschung zulässig.

Gültigkeit.

bepflanzen.

der Verkehrsfläche

Für Nebengebäude, die weiter als 10m von der maßgeblichen Begren-

zung der Verkehrsfläche entfernt sind, gilt: Höhe E FOK max. 50 cm

Vor Garagen ist eine Stellfläche von mind. 5 m zur Begrenzung der 

Verkehrsfläche freizuhalten.

Negative Gauben (Dacheinschnitte) sind unzulässig.

Ansichtsfläche

zulässig.

über natürlichem Gelände.

1. Bodenwasserhaushalt

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers sind

natürliche gestaltete Erdbecken mit Versickerungsfunktion bzw. unterirdische Anlage mit 

Rückhaltefunktion vorgesehen.

Darüber hinaus regt die Gemeinde die Bewirtschaftung von unverschmutztem Niederschlagswasser

auch auf dem jeweiligen Baugrundstück zur Verbesserung des Bodenwasserhaushaltes an.

Die befestigten sind Flächen auf ein Minimum zu beschränken und offene Stellplätze innerhalb der

Bauparzellen möglichst wasserdurchlässig auszubilden.

Je nach Qualität des anfallenden Niederschlagwassers und der anstehenden Bodenverhältnisse, sind

unter anderem verschiedene Maßnahmen möglich, die als Empfehlung aufgeführt werden:

o     Wasserdurchlässige Beläge, Pflaster mit offenen Fugen (Rasen, Splitt)

o     Zisternen für Bewässerung der Grünflächen und Brauchwassernutzung

o     Versickerung über die belebte Bodenschicht

Sofern Grundwasser ansteht, sind die baulichen Anlagen im Grundwasserbereich fachgerecht gegen

drückendes Wasser zu sichern. Auf die Anzeigepflicht gem. Art. 34 BayWG bei der Freilegung von

Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gem. Art. 17 bzw. 17a BayWG wird

hingewiesen. Wild abfließendes Wasser darf nicht zum Nachteil Dritter ab- / umgeleitet werden. 

Entsprechende Schutzvorkehrungen sind ggf. vorzusehen.

Aufgrund der Hangneigung ist in Abhängigkeit der Bodenverhältnisse oberflächennah mit 

Schichtwasser und mit wild abfließendem Niederschlagswasser zu rechnen.

Zum Schutz gegen örtliche Starkniederschläge sind Gebäudeöffnungen durch geeignete Maßnahmen

zu schützen bzw. deren Unterkante mit einem Sicherheitsabstand über Geländehöhe bzw. 

Straßenoberkante zu legen.

Zum Schutz gegen Vernässung und Durchfeuchtung sind tiefer liegende Geschosse und 

Unterkellerungen mit entsprechenden Abdichtungen zu versehen.

2. Elektroversorgung und Telekommunikationsanlagen

Im Bereich der Kabelgrabarbeiten ist das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und

Entsorgungsanlagen (Ausgabe 1989) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

(Arbeitsausschuss Kommunaler Straßenbau) zu beachten. Die elektrischen Anschlüsse der einzelnen

Gebäude erfolgen über Erdkabel. Bereits eine Annäherung an elektrische Anlagen ist mit Lebensgefahr

verbunden. Die Bauwilligen haben deswegen die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen-

schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 8 (VBG 4) und

die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen zu beachten.

Bei Baumpflanzungen ist zu beachten, dass eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von 

Erdkabeln einzuhalten ist.

3. Abwasser

Für die Entwässerung von Kellergeschossen und tieferliegenden Grundstücksbereichen kann nicht

davon ausgegangen werden, dass diese im natürlichen Gefälle zum Kanal erfolgen kann. Aus Gründen

einer wirtschaftlichen Kanalerschließung sind daher bei Bedarf private Hebeanlagen vorzusehen. Für

die Errichtung von Entwässerungsanlagen, Schutz gegen Rückstau und Abdichtung der Bauwerke sind

die DIN 1986 und 18195 zu beachten.

4. Energieeinsparung, Sonnenenergie

Die Gemeinde regt die Ausführung energiesparender Bauweisen an, die Verwendung von Photovoltaik

und die Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserversorgung sowie die Verwendung von 

Blockheizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung.

Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als Heizung (Hackschnitzel oder Pellets) wird besonders

empfohlen.

5. Landwirtschaft

Aufgrund der angrenzenden Landwirtschaftlichen Flächen sind die durch die ordnungsgemäße und

ortsübliche Bewirtschaftung entstehenden Immissionen (Lärm, Geruch, Staub, etc.) als zumutbar

hinzunehmen.

6. Bodendenkmäler

Es wird darauf hingewiesen, dass Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage

kommen, der gesetzlichen Meldepflicht gemäß Art. 8 DSchG unterliegen und deshalb unverzüglich

entweder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Regensburg oder direkt dem 

Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden müssen.

Der Bauwerber hat bei Bauarbeiten im Bereich von vermuteten bzw. bekannten Denkmalflächen eine

Erlaubnis nach Art. 7 DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen.

7. Baugrundverhältnisse

Die Gemeinde Parsberg hat für den Planungsbereich durch das Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und

Partner GmbH den Geotechnischen Bericht Nr. G 322 12/W erstellen lassen. Dieser liegt in der 

Stadtverwaltung Parsberg zur Einsichtnahme bereit. Das Gutachten ist allgemein gehalten und ersetzt

nicht die für jedes Bauvorhaben zu treffenden individuellen Untersuchungen und Beurteilungen der

Bodenverhältnisse.

8. Eisenbahnverkehr

Durch den unmittelbar benachbarten Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen

Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z. B. durch 

Bremsstäube, elektrische Beeinflussung durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an 

benachbarter Bebauung führen können. Dies ist durch den jeweiligen Grundeigentümer bzw. Nutzer zu

dulden.

Die Deutsche Bahn AG verweist auf die Sorgfaltspflicht des jeweiligen Bauherrn, Grundeigentümer

bzw. Nutzer. Für alle zu Schadensersatz verpflichteten Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der

Bauausführung und aus dem Betrieb oder der Nutzung des Bauvorhabens abgeleitet werden können

und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Verursachers

ergeben.

Die Deutsche Bahn AG empfiehlt vor Baubeginn eine Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, bei allen

Baumaßnahmen durch den jeweiligen Bauherrn. Bei Bauten, die nicht im Genehmigungsfreistellungs-

verfahren errichtet werden, ist die DB als Nachbar am Verfahren zu beteiligen.

Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, Bepflanzungen auf Kosten des

Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in

ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und

Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so

sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Anlagen keinerlei negativen

Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der

Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der

Gemeinde  oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen

vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die

Einholung und Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner

Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind die

Bauantragsunterlagen der DB AG (Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen.

Der Deutschen Bahn AG dürfen durch das Vorhaben keine Nachteile und keine Kosten entstehen.

Anfallende Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen.

Hinweise für Bauten / Baumaßnahmen nahe der Bahn

Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbereich und den Sicherheitsraum der

Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen

grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen.

Das Betreten von Bahnanlagen durch Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Bei notwendiger

Betretung für die Bauausführung muss der Bauherr bei der DB Netz AG rechtzeitig einen schriftlichen

Antrag stellen. In keinem Falle dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB Netz AG betreten

werden. Alle hieraus entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden. Der Bereich

der Gleisanlagen darf ohne Sicherungsposten nicht betreten werden. Sicherungsposten sind bei einem

bahnzugelassenen Sicherungsunternehmen zu bestellen.

Wir weisen darauf hin, dass gegenüber allen stromführenden Teilen Sicherheitsabstände bzw.

Sicherheitsvorkehrungen nach VDE 0115 Teil 3, DB-Richtlinie 997.02 und sonstigen anerkannten

Regeln der Technik vorzusehen und einzuhalten sind.

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten Baumaßnahmen und das

Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisen- bahn ist

ständig und ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu

gewährleisten.

Dachformen und

Dachneigungen:

Übersichtsplan M=1:5.000

Bebauungsplan "Parsberg West"

a) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

b) Textliche Hinweise

Stadt Parsberg

Landkreis Neumarkt

Regierungsbezirk Oberpfalz

Bebauungsplan

"Parsberg West"

mit integriertem Grünordnungsplan

in der Fassung vom 08.05.2018

Zeichnerische und grünordnerische Fest-

setzungen, Hinweise und Regelbeispiele

Übersichtslageplan M 1:5000

Verbindlicher Bauleitplan mit integriertem

Grünordnungsplan M 1:1000

Planinhalt:

Planung: 

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN
DIPL.  -  ING.          M.  WÖHRMANN
93095 HAGELSTADT,   SCHLEHENSTR. 13 A
TEL 09453/9932-0 FAX 09453/993232

Stadt Parsberg:

Parsberg, den

(Bauer, 1. Bürgermeister)

2. Mass der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA

allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse

zulässig 2 Vollgeschosse als HöchstgrenzeII

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) als Höchstmaß, sofern die

überbaubare Fläche zwischen Baulinie und Baugrenzen

keinen geringeren Wert ergibt

GRZ 0,35 / 0,40

Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) als Höchstmaß, sofern die

überbaubare Fläche zwischen Baulinie und Baugrenzen, sowie

die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse keinen geringeren Wert ergibt

GFZ 0,7

a) für die planlichen Festsetzungen

ZEICHENERKLÄRUNG

Zeichenerklärung

Bebauungsplan "Parsberg West"

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Offene Bauweiseo

nur Einzelhausbebauung zulässig

E

ErdgeschossE

Erdgeschoss + Dachgeschoss (zulässig auch E)E+D

Erdgeschoss + Obergeschoss (zulässig auch E, E+D)E+I

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen

5. Versorgungsflächen, Versorgungsanlagen

    und Leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BauGB)

GehwegGW

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

8. Sonstige Darstellungen und Festlegungen

Firstrichtung, zwingend, Haupt- und Nebengebäude

b) für die planlichen Hinweise

Nutzungsschablone

1.  Art der baulichen Nutzung 2.  Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

3.  Grundflächenzahl (GRZ) 4.  Geschoßflächenzahl (GFZ)

1 2

3 4

5

5.  Bauweise

o offene Bauweise

Flurstücksnummer

Grundstücksgrenze vorgeschlagen

1
Parzellennummer

best. Gebäude

Vorgeschlagene Gebäudestellung

Höhenschichtlinie mit Maßzahl über NN

1. Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 08.12.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes 

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.02.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung

und Anhörung hat in der Zeit vom 07.02.2017 bis 14.03.2017 stattgefunden.

3. Frühzeitige Fachstellenbeteiligung

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4

Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 02.02.2017 bis 14.03.2017 stattgefunden.

4. Fachstellenbeteiligung

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.02.2018 wurden die Behörden

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

06.03.2018 bis 20.04.2018 beteiligt.

5. Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.02.2018 wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.03.2018 bis 20.03.2018 öffentlich ausgelegt.

6. Satzung

Die Stadt Parsberg hat mit Beschluss des Stadtrates vom 17.05.2018 den Bebauungsplan

gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 08.05.2018 als Satzung beschlossen.

Parsberg, den ...................... .................................................

     Bauer

       1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt

Parsberg, den ...................... .................................................

     Bauer

       1. Bürgermeister

8. Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Parsberg, den ...................... .................................................

     Bauer

       1. Bürgermeister

Flächen für Abfallentsorgung, Zweckbestimmung:

Abstellflächen für Hausmüll- und Wertstoffabholung

Bei allen anderen Parzellen sind ausschließlich kleinteilige Dachsteine

Einfriedungen:

Stellplatzbedarf: Pro Wohnung sind mind. 2 Stellplätze zu errichten.

Wohnungen: Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Parzelle 1: max. 4 Wohnungen

Parzelle 5 - 12, 20 und 21: max. 1 Wohnung sowie 1 untergeordnete 

Einliegerwohnung bis max. 60 m² Wohnfläche

keine Höhe über NN angegeben ist

Bauweise E, E+D, E+I

Auf Wohnhäuser mit Flachdach sind auf dem obersten Geschoß

keine Dachterrassen zulässig.
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Bautyp A:
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Zulässig für Parzellen:

E FOK
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Bautyp E:

Zulässig für Parzellen:

2 - 4, 13 - 19, 22
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3,00 m

mind. 

3. Grünordnerische Festsetzungen

Grünordnung, Pflanzung, Ökologie
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Aufständerungen für Solaranlagen sind unzulässig.

3,00 m

mind. 
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Kettenhäuser:

Grundstücksgrenze (Baulinie) und mit den Garagen (Nebengebäude)

Kettenhäuser müssen mit der Gebäudelängsseite auf die westliche

wird. Sofern über der Garage kein Dachgeschoss vorgesehen wird ist

Die Wandhöhe von mind. 7,0 m über E FOK gilt auch im Bereich der 

Ansonsten sind die Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO einzuhalten.

Für die an den Grundstücksgrenzen errichteten Gebäudeseiten sind 

Öffnungen jeglicher Art nicht zulässig. 

Maria Bossle  

Grenzstein

LANDSCHAFTSARCHITEKTIN  
AM BUCHENBERG 12 
92331 PARSBERG
TEL 09492 902613
FAX 09492 902614  

Grünordnerische Planung:

F=540
Parzellengröße mit ca.-Fläche in m²

Öffentliche Grünfläche - Rasen- /Wiesenflächen 

Hecke zu pflanzen

Geplante Baumpflanzung im öffentlichen Bereich, keine Grundstückszufahrt 

im Pflanzbereich. (Arten siehe Festsetzungen im Schriftwerk)

U FOK (Untergeschoß-Fußbodenoberkante) :

1 - 4, 13 - 22

Zeltdach, Satteldach, Walmdach

Bautyp B:

Zulässig für Parzellen:

2 - 4, 13 - 19, 22

Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach

Pultdach

Bautyp D:

Zulässig für Parzellen:

2 - 4, 13 - 19, 22

versetztes Pultdach

Bautyp C:

Zulässig für Parzellen:

2 - 4, 13 - 19, 22

Flachdach

I. Liste der zu pflanzenden standortheimischen Gehölzarten für den Naturraum

„Mittlere Frankenalb“

1.1. Bäume 2. Ordnung, Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 14/16

Artenauswahl (Beispiele):

Acer campestre Feld-Ahorn

Alnus glutinosa Schwarz-Erle

Betula pendula Birke

Carpinus betulus Hainbuche

Malus sylvestris Wildapfel

Populus tremula Zitter-Pappel

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus padus Traubenkirsche

Pyrus communis Holzbirne

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus graeca Pannonische Vogelbeere

Sorbus torminalis Elsbeere

1.2. Obstbäume, Hochstamm, StU 10/12

Sorten aus der Kreissortenliste Neumarkt (Beispiele):

Apfel Birne Steinobst

Klarapfel Gute Graue Lützelsa. Frühzwetschge

Jakob Fischer Philippsbirne Hauszwetschge

Geheimrat Oldenburg Alexander Lucas Wangenheimer

Grahams Jubiliäumsapfel Gellerts Butterbirne Ontariopflaume

Ingried Marie   Althans Reneklode

Boskop Kassins Süßkirsche

Danzinger Kant Hedelfinger

Kaiser Wilhelm Schattenmorelle

REGELBEISPIELE

An der Talseite

Zur Strukturierung der Fassaden sind Garagen (Nebengebäude) gegen-

über dem Hauptgebäude um mind. 1,5 m zurückzusetzen.

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsberuhiger Bereich

Flächen für Abwasser, Zweckbestimmung:

Pumpstationen

anzulegen (ausgenommen bei Kettenhausbebauung). Im Plan fest-

Dachneigung: 18° - 36° Dachneigung: 22° - 42°

Dachneigung: 12° - 22°

Dachneigung: 18° - 36°

Mehrfamilienhausbebauung

M

Bauverbotszone gem. BayStrWG

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Einfahrtsbereich

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

nur Doppelhausbebauung zulässig

D

Kettenhausbebauung

K

Besondere Bauweise (Kettenhausbebauung)b

gesetzte Firstrichtungen sind bindend.

alle anderen: max. 2 Wohnungen

7. Flächen für Bewirtschaftung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Niederschlagswasserentsorgung

Sickerbecken 

Garagen, auch wenn über der Garage kein Obergeschoss vorgesehen

b besondere Bauweise (Kettenhausbebauung)

Bei Garagen der Parzellen 5 - 12 sind ausschließlich Pultdächer mit

10° - 12° Dachneigung zulässig, bei eingeschossiger Bauweise mit

Parzellen 5 - 12.

oder -ziegel in roten, braunen, grauen und schwarzen Farben und Tönen,

oder sog. "Gründächer" zulässig.

2. Schallschutz

Bauliche Schallschutzmaßnahmen:

- An den Fassaden der Wohngebäude mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) von 59 dB(A) tags und/oder 49 dB(A) nachts ist durch eine

entsprechende Grundrissorientierung sicherzustellen, dass vor den, für Lüftungszwecke vorgesehenen Fenstern von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109/11.1989 „Schallschutz im

Hochbau“ (Wohn-, Schlaf- und Ruheräumen sowie Kinderzimmern, Wohnküchen), die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts eingehalten sind.

Passive Schallschutzmaßnahmen:

- Verfügen entsprechende, schutzbedürftige Räume über keine nach den vorgenannten Vorgaben zu orientierenden und für Lüftungszwecke geeigneten Fensterflächen, so sind an den entsprechenden

Fassadenseiten Schallschutzfenster einzubauen und sicherzustellen, dass auch bei geschlossenen Fenstern an diesen schutzbedürftigen Räumen die erforderlichen Luftwechselraten eingehalten sind

(kontrollierte Wohnungslüftung). Die vorgeschlagenen passiven Schallschutzmaßnahmen stehen im Ein-klang mit Artikel 45 der Bayerischen Bauordnung BayBO (in Kraft ab: 01.01.2016), wonach

Aufenthaltsräume ausreichend belüftet werden müssen.

Lärmpegelbereiche (LPB gem. DIN 4109/11.89):

- Die Gebäude sind dem Lärmpegelbereich II-IV der DIN 4109/11-1989 zuzuordnen. Die Korrekturwerte der Tabelle 9-10 der DIN 4109/11.89 sind zusätzlich zu beachten.

Nach VDI 2719 sind für Räume, in denen aufgrund ihrer Nutzung (z. B. Schlafräume) eine Stoßlüftung nicht möglich ist zusätzliche Lüftungseinrichtungen bei einem Außengeräuschpegel Lm > 50

dB(A) erforderlich.

In den nachstehenden Grafiken sind die Beurteilungspegel für Höhe Erdgeschoss (Tabelle Anlage 3.3) und Obergeschoss (Tabelle Anlage 3.4) jeweils für Tag und Nacht eingetragen

Hinweis: Zusätzlich werden für das gesamte Wohngebiet passive Lärmschutzmaßnahmen empfohlen, da die Orientierungswerte der DIN 18005 nachts im gesamten Gebiet überschritten werden.

Hinweise:

- Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf

Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Gemäß §12 BauVorlV müssen die Berechnungen den nach

bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Er-schütterungsschutz nachweisen.

- Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten bei der Stadt

Parsberg, an Werktagen während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Die betreffenden Die betreffenden DIN-Vorschriften usw. sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt.
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Bautyp F:

Zulässig für Parzellen:

5 - 12 (Kettenhäuser)

Pultdach

Dachneigung: 10° - 12°

rückwertiger Lärmschutzwand sind ausschließlich Flachdächer zulässig.

Lärmschutzwirksame Seite mit gem. Textliche Festsetzung a) 2. Schallschutz,

als geschlossene, nicht unterbrochene Bebauung

die rückwärtige Wand auf der Bahnseite als geschlossene Lärmschutz-

wand bis zur festgesetzen Mindesthöhe auszubilden.

Begrenzung für zulässige Garagen-

standorte

Firstrichtung, zwingend, Haupt- und Nebengebäude

3.1 Der belebte Oberboden ist zu schonen, bei Baumaßnahmen abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern und möglichst vollständig einer Nutzung zuzuführen.

3.2 Nicht überbaute private Baugrundstücksflächen sind zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten.

3.3 Innerhalb der privaten Baugrundstücke sind pro Grundstück mind. 1 Baum oder 1 Obstbaum-Hochstamm der Liste I, Punkt 1.1. und 1.2. zu pflanzen;

3.4 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünfläche sind Laubbäume der Liste I, Punkt 1.1. in der Anzahl gemäß Planzeichnung zu pflanzen. Verwendet werden heimische Gehölze, die

Pflanzung von Straßenbaum-Sorten ist möglich.

Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen soll die standörtlichen, natur- und kulturraumtypischen Gegebenheiten berücksichtigen. Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen und

dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Bei Ausfall von neu zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern sind zur Sicherung des Bestandes Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

3.5 Flächen des Straßenbegleitgrüns sind mit einer artenreichen, standortgerechten Wiesensaatgutmischung anzusäen oder mit standortgerechten bodendeckenden Gehölzen und Stauden zu 

bepflanzen.

3.6 Zur Verwendung kommende Pflanzen und  Materialien  müssen  den entsprechenden Qualitätsnormen (DIN Norm) entsprechen und fachgerecht eingebaut werden.

3.7 Die festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen und dauerhaft zu unterhalten und  zu pflegen. Bei Ausfall von neu zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern sind zur Sicherung des 

Bestandes Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

3.8 Fußwege, wenig befahrene Fahrspuren und Stellplätze sind nur im unbedingt notwendigen Umfang zu versiegeln. Dazu sind Pflaster mit Rasenfugen, Schotterrasen oder wassergebundene Decken zu

verwenden.

3.9 Bei den anfallenden Pflege- und Instandhaltungsarbeiten ist nach Möglichkeit auf den Einsatz von Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie synthetischer Düngemittel zu verzichten.

3.10 Nadelholzhecken (außer Eibe) sind im gesamten Baugebiet unzulässig.

3.11 Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen

(Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten.

Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der

Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden.

Der Mindestpflanzabstand zur nächstliegenden Gleisachse ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen

(Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten.

Isophonen Tag

Isophonen Nacht

Einfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Zäune sind bis 

Sichtschutzkonstruktionen sind unzulässig.

Hinterpflanzung von Einfriedungen ist zulässig und wünschenswert.

Für die verkehrlichen Sichtbeziehungen sind die Sichtdreiecke an

Ausfahrten und Einmündungen freizuhalten.

Zwischen Garagen und Straßenbegrenzung ist der Einfahrtsbereich von

Einfriedungen freizuhalten.

max. 1,20 m Höhe zulässig. Mauern und blickhemmende

Maschendrahtzäune sind ausschließlich an den seitlichen und

rückwärtigen Einfriedungen zulässig.

Bei Zäunen an den äußeren Grundstückgrenzen (z. B. Zäune zur freien

Landschaft oder weiteren Grünflächen) sind tiergruppenschädliche 

Anlagen wie z. B. Zaunsockel oder Sockelmauern unzulässig.

Aus Gründen der Gefahr der Brandausbreitung sind für Gebäude

Bauarten mit feuerbeständigen, hochfeuerhemmenden oder

feuerhemmenden Umfassungen und harte Bedachungen vorzusehen.

Grundstücksgrenze vorhanden

Grundstücksgrenze vorhanden werden aufgelassen

Sichtdreieck gem. RASt 06

70.00

Bebauungsplan M=1:1.000

Bebauungsplan "Parsberg West"

Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige Abwässer dürfen nicht auf Bahngrund geleitet und zum

Versickern gebracht werden. Es dürfen keine schädlichen Wasseranreicherungen im Bahnkörper

auftreten.

Notwendige Baugruben usw. sind außerhalb der ideellen Böschungslinie anzuordnen. Muss der

Bereich innerhalb der ideellen Böschungslinie angeschnitten werden ist für den Baugrubenverbau ein

geprüfter Standsicherheitsnachweis vorzulegen.

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das

Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder

herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer

Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw.

dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden.

Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter

keinen Umständen Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.

Bahngrund darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine sind vor Baubeginn

zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls sind sie zu Lasten

des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit

mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden

muss. Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Baugrundstück wurde nicht

durchgeführt. Vor Durchführung von Maßnahmen an der Grundstücksgrenze ist eine gesonderte

Prüfung einschließlich einer Spartenauskunft  durch die  DB AG erforderlich.

Für Schäden, die der DB aus der Maßnahme entstehen, haftet der Planungsträger im Rahmen der

gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls in vollem Umfang.

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden.

Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe

kann nicht zugestimmt werden.

Bebauungsplan der Stadt Parsberg "Parsberg West"
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d. Wohnfläche/Nutzfläche 

Die Wohnfläche nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFlV) beträgt bei 
- Wohnung 1 ca. 86,66 m² 
- Wohnung 2 ca. 87,66 m² 
- Wohnung 3 ca. 84,76 m² 
- Wohnung 4 ca. 84,76 m² 
Die Fläche der Terrasse bzw. des Balkons ist dabei entsprechend § 4 WoFlV zur Hälfte ihrer Fläche 
enthalten.  

Zu jeder Wohnung gehört ein eigener zusätzlicher Abstellraum im Keller.  

e. Allgemeine Hinweise 

Die in den Plänen eingezeichneten Möblierungen sind Vorschläge des Architekten und nicht im 
Leistungsumfang enthalten (Ausnahme: Sanitärgegenstände). Maße für Einbaumöbel oder 
Einrichtungsgegenstände sind grundsätzlich am fertigen Objekt zu nehmen nach Fertigstellung aller 
Ausbaugewerke wie Innenputz, Estrich usw. 

f. Energetischer Standard 

Für das Gebäude wird ein Energieausweis nach der aktuell gültigen EnEV erstellt. Der Energieausweis wird 
dabei als Energiebedarfsausweis erstellt. Der Energieausweis ist derzeit in Vorbereitung. 

g. Brandschutz/Schallschutz/Wärmeschutz 

Die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung im Hinblick auf Brandschutz werden erfüllt (z.B. Ausstattung 
der Wohnung mit den notwendigen Rauchmeldern). 

Die gesetzlichen Vorgaben nach DIN 4109 im Hinblick auf den Schallschutz werden eingehalten. Zur 
Einhaltung des Trittschallschutzes werden schwimmende Estriche ausgeführt. 

Ebenso erfüllt werden die Vorschriften die sich aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Hinblick auf 
den Wärmeschutz ergeben. Die komplette Gebäudehülle wird mindestens entsprechend EnEV gedämmt. 

Baubeschreibung 

für ein 4-Familienhaus in Parsberg, Baugebiet „Parsberg West“, Brechtstraße 

 

1. Grundlagen und Allgemeines 
 

a. Baugrundstück 

Das Gebäude wird auf dem Grundstück der Parzelle 1 im Baugebiet „Parsberg West“ der Gemarkung 
Parsberg errichtet. Das Grundstück befindet sich im Gemeindebereich der Stadt Parsberg. Der Nachweis 
über die Bebaubarkeit des Grundstücks wird durch den Bauträger erbracht. Ein rechtskräftiger 
Bebauungsplan liegt vor.  

b. Planung und Bauüberwachung 

Durch den Bauträger wird eine Planung zur Baugenehmigung erstellt. Mit Übergabe des Gebäudes erhält 
der Käufer eine Ausfertigung der Bauantragspläne sowie die Baugenehmigung. Genehmigungsgebühren 
werden vom Bauträger übernommen.  

Sämtliche weiteren Werk- und Detailplanungen, notwendige statische Berechnungen sowie die Erstellung 
eines Energieausweises nach der aktuell gültigen EnEV (Energieeinsparverordnung) erstellt ebenfalls der 
Bauträger auf seine Kosten. 

Während der kompletten Planungs- und Bauzeit wird die Baumaßnahme durch einen erfahrenen 
Architekten und Bauhandwerker betreut. Die Übergabe der Wohnung erfolgt schlüsselfertig. 

c. Gebäudetyp 

Es wird ein 4-Familienhaus in Ziegel-Massivbauweise errichtet. Das Gebäude ist unterkellert, besitzt zwei 
Vollgeschosse (Erdgeschoss und Obergeschoss mit jeweils zwei Wohnungen) sowie ein nicht-ausgebautes 
Dachgeschoss. Die Dachform wird als Satteldach ausgeführt. Der südöstliche Anbau wird mit einem flach 
geneigten Kiesdach erstellt. 

Lageplan
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h. Erschließung 

Die Anschlüsse für Kanal, Wasser, Gas und Strom werden komplett erstellt, einschl. der 
Anschlussgebühren. Die Leitungsverlegungen werden so erstellt, dass jede Wohneinheit über separate 
Messeinrichtungen für Strom, Wasser und Wärme getrennt abgerechnet werden kann. 

2. Rohbau 
 

a. Erdarbeiten/Entwässerungskanalarbeiten 

Erdaushub erfolgt im für die Baumaßnahme erforderlichen Umfang. Überschüssiges Aushubmaterial wird 
abgefahren. Die Arbeitsräume werden mit geeignetem Auffüllmaterial hinterfüllt und das Gelände planiert. 
Sämtliche Regen- und Schmutzwasserleitungen werden im Erdreich mit PVC-Rohren im erforderlichen 
Gefälle verlegt.  

b. Gründung 

Fundamente werden nach statischer Erfordernis als Streifenfundamente bzw. einer entsprechend 
bewehrten Bodenplatte ausgeführt. Auf der Bodenplatte wird zum Schutz gegen aufsteigende 
Diffusionsfeuchte eine Abdichtung verlegt. 

c. Außenwände/Innenwände 

Außenmauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel-Mauerwerk in einer Stärke von 42,5 cm 
entsprechend den Anforderungen aus Statik und EnEV. Horizontale Abdichtung gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit beim Umfassungsmauerwerk  und Innenmauerwerk im Erdgeschoss. Innenmauerwerk aus 
Ziegel entsprechend den statischen Erfordernissen. 

d. Geschossdecken 

Decke über KG, EG und über OG als Stahlbetondecke nach statischer Erfordernis. 

 

 

d. Wohnfläche/Nutzfläche 

Die Wohnfläche nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFlV) beträgt bei 
- Wohnung 1 ca. 86,66 m² 
- Wohnung 2 ca. 87,66 m² 
- Wohnung 3 ca. 84,76 m² 
- Wohnung 4 ca. 84,76 m² 
Die Fläche der Terrasse bzw. des Balkons ist dabei entsprechend § 4 WoFlV zur Hälfte ihrer Fläche 
enthalten.  

Zu jeder Wohnung gehört ein eigener zusätzlicher Abstellraum im Keller.  

e. Allgemeine Hinweise 

Die in den Plänen eingezeichneten Möblierungen sind Vorschläge des Architekten und nicht im 
Leistungsumfang enthalten (Ausnahme: Sanitärgegenstände). Maße für Einbaumöbel oder 
Einrichtungsgegenstände sind grundsätzlich am fertigen Objekt zu nehmen nach Fertigstellung aller 
Ausbaugewerke wie Innenputz, Estrich usw. 

f. Energetischer Standard 

Für das Gebäude wird ein Energieausweis nach der aktuell gültigen EnEV erstellt. Der Energieausweis wird 
dabei als Energiebedarfsausweis erstellt. Der Energieausweis ist derzeit in Vorbereitung. 

g. Brandschutz/Schallschutz/Wärmeschutz 

Die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung im Hinblick auf Brandschutz werden erfüllt (z.B. Ausstattung 
der Wohnung mit den notwendigen Rauchmeldern). 

Die gesetzlichen Vorgaben nach DIN 4109 im Hinblick auf den Schallschutz werden eingehalten. Zur 
Einhaltung des Trittschallschutzes werden schwimmende Estriche ausgeführt. 

Ebenso erfüllt werden die Vorschriften die sich aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Hinblick auf 
den Wärmeschutz ergeben. Die komplette Gebäudehülle wird mindestens entsprechend EnEV gedämmt. 

Baubeschreibung 

für ein 4-Familienhaus in Parsberg, Baugebiet „Parsberg West“, Brechtstraße 

 

1. Grundlagen und Allgemeines 
 

a. Baugrundstück 

Das Gebäude wird auf dem Grundstück der Parzelle 1 im Baugebiet „Parsberg West“ der Gemarkung 
Parsberg errichtet. Das Grundstück befindet sich im Gemeindebereich der Stadt Parsberg. Der Nachweis 
über die Bebaubarkeit des Grundstücks wird durch den Bauträger erbracht. Ein rechtskräftiger 
Bebauungsplan liegt vor.  

b. Planung und Bauüberwachung 

Durch den Bauträger wird eine Planung zur Baugenehmigung erstellt. Mit Übergabe des Gebäudes erhält 
der Käufer eine Ausfertigung der Bauantragspläne sowie die Baugenehmigung. Genehmigungsgebühren 
werden vom Bauträger übernommen.  

Sämtliche weiteren Werk- und Detailplanungen, notwendige statische Berechnungen sowie die Erstellung 
eines Energieausweises nach der aktuell gültigen EnEV (Energieeinsparverordnung) erstellt ebenfalls der 
Bauträger auf seine Kosten. 

Während der kompletten Planungs- und Bauzeit wird die Baumaßnahme durch einen erfahrenen 
Architekten und Bauhandwerker betreut. Die Übergabe der Wohnung erfolgt schlüsselfertig. 

c. Gebäudetyp 

Es wird ein 4-Familienhaus in Ziegel-Massivbauweise errichtet. Das Gebäude ist unterkellert, besitzt zwei 
Vollgeschosse (Erdgeschoss und Obergeschoss mit jeweils zwei Wohnungen) sowie ein nicht-ausgebautes 
Dachgeschoss. Die Dachform wird als Satteldach ausgeführt. Der südöstliche Anbau wird mit einem flach 
geneigten Kiesdach erstellt. 
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e. Dachstuhl/Dacheindeckung 

Tragwerk des Daches als zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl in Form eines Satteldachs. Hölzer aus 
Nadelholz nach statischer Erfordernis. Aufbringen einer Dachschalung. Dacheindeckung mit engobiertem 
Dachziegel. 

f. Spenglerarbeiten 

Ausführung der Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Verblechungen am Dach, Kaminverkleidung, Fallrohre, 
Mauerabdeckungen) in Titanzink. 

g. Balkone 

Ausführung der Balkone aus thermisch getrennten Stahlbeton-Balkonplatten mit außenseitigem 
Stahlgeländer als Absturzsicherung. 

 

3. Fenster/Türen/Sonnenschutz 
 

a. Fenster 

Fenster und Fenstertüren als hochwertige Marken-Kunststofffenster, innen weiß  und außen grau. Der 
Anschluss zum Mauerwerk erfolgt entsprechend der sog. „RAL-Montage“ sowie nach den Vorgaben der 
EnEV. Die Verglasung wird als 3-fach Verglasung ausgeführt. Die Fensterbleche außen werden aus 
Aluminium eloxiert ausgeführt. 

Die Kellerräume erhalten 3-fach verglaste, weiße Kunststofffenster als Dreh-Kipp-Fenster. Die Kellerfenster 
erhalten Kunststofflichtschächte mit feuerverzinkten Abdeckrosten und Abhebesicherung. 

b. Französische Balkone  

Im Bereich von bodentiefen Fenstern im OG wird eine Absturzsicherung entsprechend bayerischer 
Bauordnung angebracht. 

h. Erschließung 

Die Anschlüsse für Kanal, Wasser, Gas und Strom werden komplett erstellt, einschl. der 
Anschlussgebühren. Die Leitungsverlegungen werden so erstellt, dass jede Wohneinheit über separate 
Messeinrichtungen für Strom, Wasser und Wärme getrennt abgerechnet werden kann. 

2. Rohbau 
 

a. Erdarbeiten/Entwässerungskanalarbeiten 

Erdaushub erfolgt im für die Baumaßnahme erforderlichen Umfang. Überschüssiges Aushubmaterial wird 
abgefahren. Die Arbeitsräume werden mit geeignetem Auffüllmaterial hinterfüllt und das Gelände planiert. 
Sämtliche Regen- und Schmutzwasserleitungen werden im Erdreich mit PVC-Rohren im erforderlichen 
Gefälle verlegt.  

b. Gründung 

Fundamente werden nach statischer Erfordernis als Streifenfundamente bzw. einer entsprechend 
bewehrten Bodenplatte ausgeführt. Auf der Bodenplatte wird zum Schutz gegen aufsteigende 
Diffusionsfeuchte eine Abdichtung verlegt. 

c. Außenwände/Innenwände 

Außenmauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel-Mauerwerk in einer Stärke von 42,5 cm 
entsprechend den Anforderungen aus Statik und EnEV. Horizontale Abdichtung gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit beim Umfassungsmauerwerk  und Innenmauerwerk im Erdgeschoss. Innenmauerwerk aus 
Ziegel entsprechend den statischen Erfordernissen. 

d. Geschossdecken 

Decke über KG, EG und über OG als Stahlbetondecke nach statischer Erfordernis. 

 

 

d. Wohnfläche/Nutzfläche 

Die Wohnfläche nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFlV) beträgt bei 
- Wohnung 1 ca. 86,66 m² 
- Wohnung 2 ca. 87,66 m² 
- Wohnung 3 ca. 84,76 m² 
- Wohnung 4 ca. 84,76 m² 
Die Fläche der Terrasse bzw. des Balkons ist dabei entsprechend § 4 WoFlV zur Hälfte ihrer Fläche 
enthalten.  

Zu jeder Wohnung gehört ein eigener zusätzlicher Abstellraum im Keller.  

e. Allgemeine Hinweise 

Die in den Plänen eingezeichneten Möblierungen sind Vorschläge des Architekten und nicht im 
Leistungsumfang enthalten (Ausnahme: Sanitärgegenstände). Maße für Einbaumöbel oder 
Einrichtungsgegenstände sind grundsätzlich am fertigen Objekt zu nehmen nach Fertigstellung aller 
Ausbaugewerke wie Innenputz, Estrich usw. 

f. Energetischer Standard 

Für das Gebäude wird ein Energieausweis nach der aktuell gültigen EnEV erstellt. Der Energieausweis wird 
dabei als Energiebedarfsausweis erstellt. Der Energieausweis ist derzeit in Vorbereitung. 

g. Brandschutz/Schallschutz/Wärmeschutz 

Die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung im Hinblick auf Brandschutz werden erfüllt (z.B. Ausstattung 
der Wohnung mit den notwendigen Rauchmeldern). 

Die gesetzlichen Vorgaben nach DIN 4109 im Hinblick auf den Schallschutz werden eingehalten. Zur 
Einhaltung des Trittschallschutzes werden schwimmende Estriche ausgeführt. 

Ebenso erfüllt werden die Vorschriften die sich aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Hinblick auf 
den Wärmeschutz ergeben. Die komplette Gebäudehülle wird mindestens entsprechend EnEV gedämmt. 
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c. Innentüren 

Innentüren als weiße Türen mit Röhrenspankern Mittellage. Drückergarnituren in Edelstahl. 
Die einzelnen Wohnungen erhalten selbstschließende Wohnungseingangstüren mit Türspion und 
absenkbarer Bodendichtung. 

d. Sonnenschutz 

An allen Fenstern des Bereiches „Kochen/Essen/Wohnen“ wird ein Sonnenschutz aus elektrisch 
betriebenen Raffstores angebracht. An allen anderen Fenstern der Wohnung wird ein Sonnenschutz aus 
manuell betriebenen Rollos angebracht. 

 

4. Ausbau 
 

a. Putzarbeiten 

Der Innenputz in allen Wohn- und Schlafräumen wird als atmungsaktiver und feuchteregulierender Kalkputz 
ausgeführt. Die Bäder erhalten einen Kalkzementputz. Die Betondecken werden glatt gespachtelt.  

Die Außenwände werden mit einem mehrlagigen, mineralischen Putzsystem aus wärmedämmendem 
Unterputz und leicht strukturiertem Oberputz versehen. Die Putzflächen erhalten zusätzlich einen 
Farbanstrich. 

b. Estricharbeiten 

Alle Wohnräume erhalten einen schwimmenden Zementestrich mit Wärme- und Trittschalldämmung und 
Randstreifen. 

c. Fliesen- und Natursteinbeläge 

In allen Räumen der Wohnung (Ausnahme: Schlafen und Kind) werden die Böden gefliest. Im Bad werden 
die Wände im Bereich Dusche, Badewanne und Waschbecken gefliest. 

e. Dachstuhl/Dacheindeckung 

Tragwerk des Daches als zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl in Form eines Satteldachs. Hölzer aus 
Nadelholz nach statischer Erfordernis. Aufbringen einer Dachschalung. Dacheindeckung mit engobiertem 
Dachziegel. 

f. Spenglerarbeiten 

Ausführung der Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Verblechungen am Dach, Kaminverkleidung, Fallrohre, 
Mauerabdeckungen) in Titanzink. 

g. Balkone 

Ausführung der Balkone aus thermisch getrennten Stahlbeton-Balkonplatten mit außenseitigem 
Stahlgeländer als Absturzsicherung. 

 

3. Fenster/Türen/Sonnenschutz 
 

a. Fenster 

Fenster und Fenstertüren als hochwertige Marken-Kunststofffenster, innen weiß  und außen grau. Der 
Anschluss zum Mauerwerk erfolgt entsprechend der sog. „RAL-Montage“ sowie nach den Vorgaben der 
EnEV. Die Verglasung wird als 3-fach Verglasung ausgeführt. Die Fensterbleche außen werden aus 
Aluminium eloxiert ausgeführt. 

Die Kellerräume erhalten 3-fach verglaste, weiße Kunststofffenster als Dreh-Kipp-Fenster. Die Kellerfenster 
erhalten Kunststofflichtschächte mit feuerverzinkten Abdeckrosten und Abhebesicherung. 

b. Französische Balkone  

Im Bereich von bodentiefen Fenstern im OG wird eine Absturzsicherung entsprechend bayerischer 
Bauordnung angebracht. 

h. Erschließung 

Die Anschlüsse für Kanal, Wasser, Gas und Strom werden komplett erstellt, einschl. der 
Anschlussgebühren. Die Leitungsverlegungen werden so erstellt, dass jede Wohneinheit über separate 
Messeinrichtungen für Strom, Wasser und Wärme getrennt abgerechnet werden kann. 

2. Rohbau 
 

a. Erdarbeiten/Entwässerungskanalarbeiten 

Erdaushub erfolgt im für die Baumaßnahme erforderlichen Umfang. Überschüssiges Aushubmaterial wird 
abgefahren. Die Arbeitsräume werden mit geeignetem Auffüllmaterial hinterfüllt und das Gelände planiert. 
Sämtliche Regen- und Schmutzwasserleitungen werden im Erdreich mit PVC-Rohren im erforderlichen 
Gefälle verlegt.  

b. Gründung 

Fundamente werden nach statischer Erfordernis als Streifenfundamente bzw. einer entsprechend 
bewehrten Bodenplatte ausgeführt. Auf der Bodenplatte wird zum Schutz gegen aufsteigende 
Diffusionsfeuchte eine Abdichtung verlegt. 

c. Außenwände/Innenwände 

Außenmauerwerk aus hochwärmedämmendem Ziegel-Mauerwerk in einer Stärke von 42,5 cm 
entsprechend den Anforderungen aus Statik und EnEV. Horizontale Abdichtung gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit beim Umfassungsmauerwerk  und Innenmauerwerk im Erdgeschoss. Innenmauerwerk aus 
Ziegel entsprechend den statischen Erfordernissen. 

d. Geschossdecken 

Decke über KG, EG und über OG als Stahlbetondecke nach statischer Erfordernis. 
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c. Innentüren 

Innentüren als weiße Türen mit Röhrenspankern Mittellage. Drückergarnituren in Edelstahl. 
Die einzelnen Wohnungen erhalten selbstschließende Wohnungseingangstüren mit Türspion und 
absenkbarer Bodendichtung. 

d. Sonnenschutz 

An allen Fenstern des Bereiches „Kochen/Essen/Wohnen“ wird ein Sonnenschutz aus elektrisch 
betriebenen Raffstores angebracht. An allen anderen Fenstern der Wohnung wird ein Sonnenschutz aus 
manuell betriebenen Rollos angebracht. 

 

4. Ausbau 
 

a. Putzarbeiten 

Der Innenputz in allen Wohn- und Schlafräumen wird als atmungsaktiver und feuchteregulierender Kalkputz 
ausgeführt. Die Bäder erhalten einen Kalkzementputz. Die Betondecken werden glatt gespachtelt.  

Die Außenwände werden mit einem mehrlagigen, mineralischen Putzsystem aus wärmedämmendem 
Unterputz und leicht strukturiertem Oberputz versehen. Die Putzflächen erhalten zusätzlich einen 
Farbanstrich. 

b. Estricharbeiten 

Alle Wohnräume erhalten einen schwimmenden Zementestrich mit Wärme- und Trittschalldämmung und 
Randstreifen. 

c. Fliesen- und Natursteinbeläge 

In allen Räumen der Wohnung (Ausnahme: Schlafen und Kind) werden die Böden gefliest. Im Bad werden 
die Wände im Bereich Dusche, Badewanne und Waschbecken gefliest. 

Fliesenpreise incl. Verlegung: 
- 73,00 Euro/m²  

Die Innenfensterbänke werden mit  massiven Natursteinplatten ausgeführt. 

d. Bodenbelagsarbeiten 

Die Schlafräume „Schlafen“ und „Kind“ erhalten einen Boden aus Parkettboden.  

Parkettboden incl. Verlegung 
- 75,00 Euro/m² 

 
e. Malerarbeiten 

Die Innenwände und die Betondecken erhalten einen zweimaligen Anstrich auf mineralischer Basis 
(Silikatfarbe) 

f. Eingang/Treppenhaus 

Wärmegedämmte Aluminiumhaustür nach EnEV mit seitlichen Glasteilen aus 3-fach Verglasung. 

Die Haustür wird mit einem Vordach überdacht. 
Für jede Wohnung wird im Eingangsbereich ein Briefkasten sowie eine Videosprechanlage vorgesehen. 

Die Treppe des Treppenhauses wird als Betontreppe schallmindernd gelagert ausgeführt. 
Das Treppenhaus einschließlich Treppenlauf wird vom Keller bis zum Obergeschoss mit Naturstein belegt. 
Eine auf den Allgemeinstrom aufgelegte Treppenhausbeleuchtung nach DIN ist enthalten.  

 

  

e. Dachstuhl/Dacheindeckung 

Tragwerk des Daches als zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl in Form eines Satteldachs. Hölzer aus 
Nadelholz nach statischer Erfordernis. Aufbringen einer Dachschalung. Dacheindeckung mit engobiertem 
Dachziegel. 

f. Spenglerarbeiten 

Ausführung der Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Verblechungen am Dach, Kaminverkleidung, Fallrohre, 
Mauerabdeckungen) in Titanzink. 

g. Balkone 

Ausführung der Balkone aus thermisch getrennten Stahlbeton-Balkonplatten mit außenseitigem 
Stahlgeländer als Absturzsicherung. 

 

3. Fenster/Türen/Sonnenschutz 
 

a. Fenster 

Fenster und Fenstertüren als hochwertige Marken-Kunststofffenster, innen weiß  und außen grau. Der 
Anschluss zum Mauerwerk erfolgt entsprechend der sog. „RAL-Montage“ sowie nach den Vorgaben der 
EnEV. Die Verglasung wird als 3-fach Verglasung ausgeführt. Die Fensterbleche außen werden aus 
Aluminium eloxiert ausgeführt. 

Die Kellerräume erhalten 3-fach verglaste, weiße Kunststofffenster als Dreh-Kipp-Fenster. Die Kellerfenster 
erhalten Kunststofflichtschächte mit feuerverzinkten Abdeckrosten und Abhebesicherung. 

b. Französische Balkone  

Im Bereich von bodentiefen Fenstern im OG wird eine Absturzsicherung entsprechend bayerischer 
Bauordnung angebracht. 
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c. Innentüren 

Innentüren als weiße Türen mit Röhrenspankern Mittellage. Drückergarnituren in Edelstahl. 
Die einzelnen Wohnungen erhalten selbstschließende Wohnungseingangstüren mit Türspion und 
absenkbarer Bodendichtung. 

d. Sonnenschutz 

An allen Fenstern des Bereiches „Kochen/Essen/Wohnen“ wird ein Sonnenschutz aus elektrisch 
betriebenen Raffstores angebracht. An allen anderen Fenstern der Wohnung wird ein Sonnenschutz aus 
manuell betriebenen Rollos angebracht. 

 

4. Ausbau 
 

a. Putzarbeiten 

Der Innenputz in allen Wohn- und Schlafräumen wird als atmungsaktiver und feuchteregulierender Kalkputz 
ausgeführt. Die Bäder erhalten einen Kalkzementputz. Die Betondecken werden glatt gespachtelt.  

Die Außenwände werden mit einem mehrlagigen, mineralischen Putzsystem aus wärmedämmendem 
Unterputz und leicht strukturiertem Oberputz versehen. Die Putzflächen erhalten zusätzlich einen 
Farbanstrich. 

b. Estricharbeiten 

Alle Wohnräume erhalten einen schwimmenden Zementestrich mit Wärme- und Trittschalldämmung und 
Randstreifen. 

c. Fliesen- und Natursteinbeläge 

In allen Räumen der Wohnung (Ausnahme: Schlafen und Kind) werden die Böden gefliest. Im Bad werden 
die Wände im Bereich Dusche, Badewanne und Waschbecken gefliest. 

 

5. Haustechnik 
 

a. Heizungsinstallation 

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine wandhängende Gasbrennwerttherme mit 
Fußbodenheizung, separat regulierbar durch Einzelraumregelung. Die Warmwasserbereitung erfolgt 
ebenfalls über die vorgenannte Therme. 

b. Sanitäre Installation 

Kaltwasser- und Warmwasserleitungen werden in Edelstahlrohren, Abflussleitungen in SML-Rohren bzw. 
HT-Rohren ausgeführt. Alle Leitungen werden sowie konstruktiv möglich, unter Putz verlegt und nach den 
einschlägigen Vorschriften wärme- und schallgedämmt. Die Erdgeschosswohnungen erhalten einen  
Gartenwasseranschluss mit automatischer Selbstentleerung. 

c. Sanitäre Einrichtungen 

Bad: 
Duschwanne als superflache Stahlbrausewanne 120x120 cm im EG bzw. 90x90 cm im OG, 
Duschabtrennung als Ganzglasabtrennung aus Sicherheitsglas im OG. Waschtische weiß, ca. 60 x 50 cm 
mit Handtuchhalter 2-armig, WC als Wand-Tiefspülklosett ca. 36 x 56 cm, incl. WC-Papierhalter mit Deckel 
und WC-Wandgarnitur. Incl. Badheizkörper ca. 177 x 60 cm. Hochwertige  Markenarmaturen von Grohe. 
Über dem Waschtisch wird ein LED-beleuchteter Spiegelschrank montiert. Der Einbau einer Badewanne ist 
ebenfalls möglich. 

d. Lüftung 

Je Wohneinheit wird eine kontrollierte dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung installiert.  

e. Elektroinstallation 

Fliesenpreise incl. Verlegung: 
- 73,00 Euro/m²  

Die Innenfensterbänke werden mit  massiven Natursteinplatten ausgeführt. 

d. Bodenbelagsarbeiten 

Die Schlafräume „Schlafen“ und „Kind“ erhalten einen Boden aus Parkettboden.  

Parkettboden incl. Verlegung 
- 75,00 Euro/m² 

 
e. Malerarbeiten 

Die Innenwände und die Betondecken erhalten einen zweimaligen Anstrich auf mineralischer Basis 
(Silikatfarbe) 

f. Eingang/Treppenhaus 

Wärmegedämmte Aluminiumhaustür nach EnEV mit seitlichen Glasteilen aus 3-fach Verglasung. 

Die Haustür wird mit einem Vordach überdacht. 
Für jede Wohnung wird im Eingangsbereich ein Briefkasten sowie eine Videosprechanlage vorgesehen. 

Die Treppe des Treppenhauses wird als Betontreppe schallmindernd gelagert ausgeführt. 
Das Treppenhaus einschließlich Treppenlauf wird vom Keller bis zum Obergeschoss mit Naturstein belegt. 
Eine auf den Allgemeinstrom aufgelegte Treppenhausbeleuchtung nach DIN ist enthalten.  
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Installation nach VDE Richtlinien, DIN-Normen und den Vorschiften des Energieversorgers. Die gesamte 
Elektroinstallation in der Wohnung sowie im Treppenhaus wird unter Putz verlegt. Weißes 
Schalterprogramm eines namhaften Markenherstellers. 

 

 Steckdosen Lichtschalter Antenne Netzwerk/Telefon Schalter 
Sonnenschutz 

Flur/Garderobe 2 2  1  
Kochen 9+1 (E-Herd) 1   1 
Essen/Wohnen 7 3 1 2 2 
Speis 3 1    
Bad 5 2    
Schlafen 6 2 1 1  
Kind 4 2 1 2  
Terrasse/Balkon 1 1 (innen)    
 

Zusätzlich wird eine Klingelanlage mit elektrischem Türöffner bei der Haustür und Video-Sprechanlage in 
der Wohnung installiert. Alle beheizten  Räume erhalten außerdem einen Regler zur Steuerung der 
Fußbodenheizung. 

6. Außenanlagen 

Hier sind folgende Außenanlagen enthalten: 

- Einfassung Traufstreifen einschl. Befüllung mit Zierkies. 
- Einfassung Terrasse mit Betonleistenstein. 
- Befestigung Terrasse mit Terrassenplatten 40/40 aus Betonpflaster. 
- Einfassung und Befestigung von Zugang, Zufahrt sowie von Stellplätzen. 
- Errichtung einer Sitzschutzwand zwischen den Gartenanteilen der Wohnung 1 und 2, Höhe 

mindestens 1,80 m 
- Errichtung einer Einzäunung der zu Wohnung 1 und 2 gehörenden Gartenanteile aus verzinktem 

Doppelstabmatten-Zaun. Jeder Garten erhält eine Gartentür im Zaun. 
- Humusplanie von nicht befestigten Flächen. 

 

5. Haustechnik 
 

a. Heizungsinstallation 

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine wandhängende Gasbrennwerttherme mit 
Fußbodenheizung, separat regulierbar durch Einzelraumregelung. Die Warmwasserbereitung erfolgt 
ebenfalls über die vorgenannte Therme. 

b. Sanitäre Installation 

Kaltwasser- und Warmwasserleitungen werden in Edelstahlrohren, Abflussleitungen in SML-Rohren bzw. 
HT-Rohren ausgeführt. Alle Leitungen werden sowie konstruktiv möglich, unter Putz verlegt und nach den 
einschlägigen Vorschriften wärme- und schallgedämmt. Die Erdgeschosswohnungen erhalten einen  
Gartenwasseranschluss mit automatischer Selbstentleerung. 

c. Sanitäre Einrichtungen 

Bad: 
Duschwanne als superflache Stahlbrausewanne 120x120 cm im EG bzw. 90x90 cm im OG, 
Duschabtrennung als Ganzglasabtrennung aus Sicherheitsglas im OG. Waschtische weiß, ca. 60 x 50 cm 
mit Handtuchhalter 2-armig, WC als Wand-Tiefspülklosett ca. 36 x 56 cm, incl. WC-Papierhalter mit Deckel 
und WC-Wandgarnitur. Incl. Badheizkörper ca. 177 x 60 cm. Hochwertige  Markenarmaturen von Grohe. 
Über dem Waschtisch wird ein LED-beleuchteter Spiegelschrank montiert. Der Einbau einer Badewanne ist 
ebenfalls möglich. 

d. Lüftung 

Je Wohneinheit wird eine kontrollierte dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung installiert.  

e. Elektroinstallation 

Fliesenpreise incl. Verlegung: 
- 73,00 Euro/m²  

Die Innenfensterbänke werden mit  massiven Natursteinplatten ausgeführt. 

d. Bodenbelagsarbeiten 

Die Schlafräume „Schlafen“ und „Kind“ erhalten einen Boden aus Parkettboden.  

Parkettboden incl. Verlegung 
- 75,00 Euro/m² 

 
e. Malerarbeiten 

Die Innenwände und die Betondecken erhalten einen zweimaligen Anstrich auf mineralischer Basis 
(Silikatfarbe) 

f. Eingang/Treppenhaus 

Wärmegedämmte Aluminiumhaustür nach EnEV mit seitlichen Glasteilen aus 3-fach Verglasung. 

Die Haustür wird mit einem Vordach überdacht. 
Für jede Wohnung wird im Eingangsbereich ein Briefkasten sowie eine Videosprechanlage vorgesehen. 

Die Treppe des Treppenhauses wird als Betontreppe schallmindernd gelagert ausgeführt. 
Das Treppenhaus einschließlich Treppenlauf wird vom Keller bis zum Obergeschoss mit Naturstein belegt. 
Eine auf den Allgemeinstrom aufgelegte Treppenhausbeleuchtung nach DIN ist enthalten.  
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- Pflanzen von Bäumen entsprechend den Auflagen aus dem Bebauungsplan. 

- Pflanzen von Hainbuchenhecken auf der Hauseingangsseite. 

- Liefern und Aufstellen von Mülltonnenboxen. 

 

 

 

Parsberg, 09.05.2019 

 

 

H.I.B. Projektbau GmbH 

Burgstraße 7 

92331 Parsberg 

09492-7880 457 

 

Amtsgericht Nürnberg HRB 34144 

Steuernummer 201/128/00590 

Geschäftsführer: Alois Iberl, Reinhard Hierl                                               

  

Installation nach VDE Richtlinien, DIN-Normen und den Vorschiften des Energieversorgers. Die gesamte 
Elektroinstallation in der Wohnung sowie im Treppenhaus wird unter Putz verlegt. Weißes 
Schalterprogramm eines namhaften Markenherstellers. 

 

 Steckdosen Lichtschalter Antenne Netzwerk/Telefon Schalter 
Sonnenschutz 

Flur/Garderobe 2 2  1  
Kochen 9+1 (E-Herd) 1   1 
Essen/Wohnen 7 3 1 2 2 
Speis 3 1    
Bad 5 2    
Schlafen 6 2 1 1  
Kind 4 2 1 2  
Terrasse/Balkon 1 1 (innen)    
 

Zusätzlich wird eine Klingelanlage mit elektrischem Türöffner bei der Haustür und Video-Sprechanlage in 
der Wohnung installiert. Alle beheizten  Räume erhalten außerdem einen Regler zur Steuerung der 
Fußbodenheizung. 

6. Außenanlagen 

Hier sind folgende Außenanlagen enthalten: 

- Einfassung Traufstreifen einschl. Befüllung mit Zierkies. 
- Einfassung Terrasse mit Betonleistenstein. 
- Befestigung Terrasse mit Terrassenplatten 40/40 aus Betonpflaster. 
- Einfassung und Befestigung von Zugang, Zufahrt sowie von Stellplätzen. 
- Errichtung einer Sitzschutzwand zwischen den Gartenanteilen der Wohnung 1 und 2, Höhe 

mindestens 1,80 m 
- Errichtung einer Einzäunung der zu Wohnung 1 und 2 gehörenden Gartenanteile aus verzinktem 

Doppelstabmatten-Zaun. Jeder Garten erhält eine Gartentür im Zaun. 
- Humusplanie von nicht befestigten Flächen. 

 

5. Haustechnik 
 

a. Heizungsinstallation 

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine wandhängende Gasbrennwerttherme mit 
Fußbodenheizung, separat regulierbar durch Einzelraumregelung. Die Warmwasserbereitung erfolgt 
ebenfalls über die vorgenannte Therme. 

b. Sanitäre Installation 

Kaltwasser- und Warmwasserleitungen werden in Edelstahlrohren, Abflussleitungen in SML-Rohren bzw. 
HT-Rohren ausgeführt. Alle Leitungen werden sowie konstruktiv möglich, unter Putz verlegt und nach den 
einschlägigen Vorschriften wärme- und schallgedämmt. Die Erdgeschosswohnungen erhalten einen  
Gartenwasseranschluss mit automatischer Selbstentleerung. 

c. Sanitäre Einrichtungen 

Bad: 
Duschwanne als superflache Stahlbrausewanne 120x120 cm im EG bzw. 90x90 cm im OG, 
Duschabtrennung als Ganzglasabtrennung aus Sicherheitsglas im OG. Waschtische weiß, ca. 60 x 50 cm 
mit Handtuchhalter 2-armig, WC als Wand-Tiefspülklosett ca. 36 x 56 cm, incl. WC-Papierhalter mit Deckel 
und WC-Wandgarnitur. Incl. Badheizkörper ca. 177 x 60 cm. Hochwertige  Markenarmaturen von Grohe. 
Über dem Waschtisch wird ein LED-beleuchteter Spiegelschrank montiert. Der Einbau einer Badewanne ist 
ebenfalls möglich. 

d. Lüftung 

Je Wohneinheit wird eine kontrollierte dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung installiert.  

e. Elektroinstallation 
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- Pflanzen von Bäumen entsprechend den Auflagen aus dem Bebauungsplan. 

- Pflanzen von Hainbuchenhecken auf der Hauseingangsseite. 

- Liefern und Aufstellen von Mülltonnenboxen. 

 

 

 

Parsberg, 09.05.2019 

 

 

H.I.B. Projektbau GmbH 

Burgstraße 7 

92331 Parsberg 

09492-7880 457 

 

Amtsgericht Nürnberg HRB 34144 

Steuernummer 201/128/00590 

Geschäftsführer: Alois Iberl, Reinhard Hierl                                               

  

Installation nach VDE Richtlinien, DIN-Normen und den Vorschiften des Energieversorgers. Die gesamte 
Elektroinstallation in der Wohnung sowie im Treppenhaus wird unter Putz verlegt. Weißes 
Schalterprogramm eines namhaften Markenherstellers. 

 

 Steckdosen Lichtschalter Antenne Netzwerk/Telefon Schalter 
Sonnenschutz 

Flur/Garderobe 2 2  1  
Kochen 9+1 (E-Herd) 1   1 
Essen/Wohnen 7 3 1 2 2 
Speis 3 1    
Bad 5 2    
Schlafen 6 2 1 1  
Kind 4 2 1 2  
Terrasse/Balkon 1 1 (innen)    
 

Zusätzlich wird eine Klingelanlage mit elektrischem Türöffner bei der Haustür und Video-Sprechanlage in 
der Wohnung installiert. Alle beheizten  Räume erhalten außerdem einen Regler zur Steuerung der 
Fußbodenheizung. 

6. Außenanlagen 

Hier sind folgende Außenanlagen enthalten: 

- Einfassung Traufstreifen einschl. Befüllung mit Zierkies. 
- Einfassung Terrasse mit Betonleistenstein. 
- Befestigung Terrasse mit Terrassenplatten 40/40 aus Betonpflaster. 
- Einfassung und Befestigung von Zugang, Zufahrt sowie von Stellplätzen. 
- Errichtung einer Sitzschutzwand zwischen den Gartenanteilen der Wohnung 1 und 2, Höhe 

mindestens 1,80 m 
- Errichtung einer Einzäunung der zu Wohnung 1 und 2 gehörenden Gartenanteile aus verzinktem 

Doppelstabmatten-Zaun. Jeder Garten erhält eine Gartentür im Zaun. 
- Humusplanie von nicht befestigten Flächen. 
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